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Wahlleiterin Stadt Angermünde

Wahlen

der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Angermünde, des Ortsbeirats des Ortsteils Altkünkendorf, 
des Ortsbeirats des Ortsteils Biesenbrow, des Ortsbeirats des Ortsteils Bölkendorf, 

des Ortsbeirats des Ortsteils Bruchhagen, des Ortsbeirats des Ortsteils Crussow, 
des Ortsbeirats des Ortsteils Dobberzin, des Ortsbeirats des Ortsteils Frauenhagen, 
des Ortsbeirats des Ortsteils Gellmersdorf, des Ortsbeirats des Ortsteils Görlsdorf, 

des Ortsbeirats des Ortsteils Greiffenberg, des Ortsbeirats des Ortsteils Günterberg, 
des Ortsbeirats des Ortsteils Herzsprung, des Ortsbeirats des Ortsteils Kerkow, 

des Ortsbeirats des Ortsteils Mürow, des Ortsbeirats des Ortsteils Neukünkendorf, 
des Ortsbeirats des Ortsteils Schmargendorf, des Ortsbeirats des Ortsteils Schmiedeberg, 

des Ortsbeirats des Ortsteils Steinhöfel, des Ortsbeirats des Ortsteils Stolpe, 
des Ortsbeirats des Ortsteils Welsow, des Ortsbeirats des Ortsteils Wilmersdorf, 

des Ortsbeirats des Ortsteils Wolletz und des Ortsbeirats des Ortsteils Zuchenberg

am 09. Juni 2024

Bekanntmachung der Wahlleiterin vom 12. Februar 2024

Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kommunalwahlgeset-
zes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 und 3 der Brandenburgischen Kommu-
nalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache ich Folgendes bekannt:

I. Wahltermine sowie Wahlzeit
 Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die Wahlzeit der lan-

desweiten Kommunalwahlen 2024 vom 17.08.2023 (GVBl. II Nummer 
57) finden die Wahlen
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– der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Angermünde und
– der Ortsbeiräte in den Ortsteilen:
 Altkünkendorf, Biesenbrow, Bölkendorf, Bruchhagen, Crussow, 

Dobberzin, Gellmersdorf, Görlsdorf, Greiffenberg, Günterberg, 
Herzsprung, Kerkow, Mürow, Neukünkendorf, Schmargendorf, 
Schmiedeberg, Steinhöfel, Stolpe, Welsow, Wilmersdorf, Wolletz 
und Zuchenberg

 am Sonntag, den 09. Juni 2024 in der Zeit von 8 bis 18 Uhr statt.

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
 Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales den Wahlter-

min für die vorgenannten Wahlen durch Rechtsverordnung bestimmt 
hat, fordere ich gemäß § 31 Absatz 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die 
Wahlvorschläge für diese Wahlen möglichst frühzeitig einzurei-
chen. Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes hin:

A. Wahl der Stadtverordnetenversammlung 
 der Stadt Angermünde

1. Wahlgebiet
 Wahlgebiet ist für die Wahl der Stadtverordnetenversammlung die 

Stadt Angermünde und deren Ortsteile Altkünkendorf, Biesenbrow, 
Bölkendorf, Bruchhagen, Crussow, Dobberzin, Frauenhagen, Gellm-
ersdorf, Görlsdorf, Greiffenberg, Günterberg, Herzsprung, Kerkow, 
Mürow, Neukünkendorf, Schmargendorf, Schmiedeberg, Steinhöfel, 
Stolpe, Welsow, Wilmersdorf, Wolletz und Zuchenberg.

2. Anzahl der zu wählenden Stadtverordneten
 Es sind insgesamt 22 Stadtverordnete zu wählen.

3. Wahlkreise
 Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Angermünde hat durch 

Beschluss das Wahlgebiet in einem Wahlkreis eingeteilt.

4. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist
4.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereinigungen 

und Wählergruppen sowie Einzelbewerberinnen und Einzelbe-
werbern eingereicht werden. Daneben können Parteien, politische 
Vereinigungen und Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahlvor-
schlag als Listenvereinigung einreichen. Sie dürfen sich jedoch bei 
der Wahl nur an einer Listenvereinigung beteiligen; die Beteiligung 
an einer Listenvereinigung schließt einen eigenständigen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl aus.

4.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig eingereicht wer-
den. Sie müssen spätestens bis zum

 Donnerstag, den 04. April 2024, 12:00 Uhr,
 bei der
 Wahlleiterin
 der Stadt Angermünde, Markt 24 in 16278 Angermünde
 schriftlich eingereicht werden.

5. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen
 Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammenzuschließen, 

ist der Wahlleiterin der Stadt Angermünde durch die für das 
Wahlgebiet zuständigen Organe aller Beteiligten am Zusammen-
schluss spätestens bis zum Donnerstag, den 04. April 2024, 12:00 
Uhr, schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung der an dem Zusammen-
schluss beteiligten Gruppierungen muss bei Parteien oder politischen 
Vereinigungen von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahl-
gebiet zuständigen Vorstands, darunter der Vorsitzende oder einem 
Stellvertreter, bei Wählergruppen von dem Vertretungsberechtigten 
der Wählergruppe unterzeichnet sein.

6. Inhalt der Wahlvorschläge
6.1 Die Wahlvorschläge sollen nach Vordruckmuster 5a zu § 32 Absatz 

1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht werden. Sie müssen enthalten
a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder die Tätigkeit, 

den Tag der Geburt, den Geburtsort, die Staatsangehörigkeit und 
die Anschrift einer jeden Bewerberin und eines jeden Bewerbers 
in erkennbarer Reihenfolge,

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereini-
gung den vollständigen Namen der einreichenden Partei oder 
politischen Vereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wendet, auch diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name der 
Partei oder politischen Vereinigung muss mit dem Namen über-
einstimmen, den diese im Lande führt,

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der ein-
reichenden Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese; aus dem Namen muss hervorgehen, dass 
es sich um eine Wählergruppe handelt; der Name und die etwa-
ige Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen von Parteien oder 
politischen Vereinigungen oder deren Kurzbezeichnung enthalten,

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen der 
Listenvereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-
det, auch diese; zusätzlich sind die Namen und, sofern vorhanden, 
auch die Kurzbezeichnung der an ihr beteiligten Parteien, politi-
schen Vereinigungen und Wählergruppen anzugeben,

e) den Namen des Wahlgebietes
 Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzel-

bewerbers darf nur die unter Buchstaben a und e bezeichneten 
Angaben enthalten.

6.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerberin oder einen 
Bewerber enthalten.

 Ein Wahlvorschlag für das Wahlgebiet darf höchstens 33 Bewer-
berinnen und Bewerber enthalten (§ 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 BbgK-
WahlG).

6.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und Telekommu-
nikationsanschluss der Vertrauensperson und der stellvertreten-
den Vertrauensperson enthalten. Als Vertrauensperson kann auch 
eine Bewerberin oder ein Bewerber benannt werden. Soweit ge-
setzlich nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson 
und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, berechtigt, 
verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entge-
genzunehmen.

6.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereini-
gung muss von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlge-
biet zuständigen Vorstandes, darunter dem Vorsitzenden oder einer 
Stellvertreterin oder einem Stellvertreter, unterzeichnet sein. Der 
Wahlvorschlag einer Wählergruppe muss von der oder dem 
Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die Vertretungsberech-
tigung ist auf mein Verlangen nachzuweisen. Der Wahlvorschlag 
einer Listenvereinigung muss von jeder an ihr beteiligten Partei, 
politischen Vereinigung und Wählergruppe entsprechend unterzeich-
net sein. Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines 
Einzelbewerbers muss von diesem unterzeichnet sein.

6.5 Wichtige Beschränkungen
 Jede Bewerberin oder jeder Bewerber darf nur auf einem Wahlvor-

schlag für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt An-
germünde benannt sein. Die Bewerberin oder der Bewerber auf dem 
Wahlvorschlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen Partei 
sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt.

7. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerberin oder 
 Bewerber
7.1 Die Benennung als Bewerberin oder Bewerber auf einem Wahlvor-

schlag einer Partei, politischen Vereinigung, Wählergruppe 

– Amtliche Bekanntmachungen –
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– Amtliche Bekanntmachungen –

oder Listenvereinigung ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:
a) Die Bewerberin oder der Bewerber muss gemäß § 11 BbgK-

WahlG wählbar sein.
b) Die Bewerberin oder der Bewerber muss durch eine Ver-

sammlung zur Aufstellung der Bewerberin und Bewerber 
gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt worden sein (siehe Nummer 
8).

c) Die Bewerberin oder der Bewerber muss der Benennung auf 
dem Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. Die Zustimmung ist 
nach dem Vordruckmuster 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 Bbg-
KWahlV abzugeben. Wird der Wahlvorschlag von einer Partei 
eingereicht, hat die Bewerberin oder der Bewerber in der Zustim-
mungserklärung zudem seine Parteimitgliedschaft anzugeben 
oder zu erklären, dass er parteilos ist.

 Die in Buchstabe a und c genannten Voraussetzungen gelten ferner 
für Einzelbewerbende.

7.2 Zur Wählbarkeit
7.2.1 Wählbarkeit von Deutschen
 Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deutschen im 

Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes, die
– am 09. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
– seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.
 Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 2 BbgKWahlG 

nicht wählbar, wenn sie oder er
– infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt
– sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 

des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus 
befindet oder

– infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Be-
kleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.

7.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern
 Wählbar sind gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG auch alle Staatsan-

gehörigen anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, die
– am 09. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
– seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.
 Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 Absatz 3 

BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
– infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
– sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 

des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus 
befindet,

– infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die 
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
nicht besitzt oder

– infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung im 
Herkunftsmitgliedstaat die Wählbarkeit nicht besitzt.

7.3 Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jeden Bewerber eine 
Bescheinigung der Wahlbehörde nach dem Vordruckmuster 8a zu § 
32 Absatz 5 Nummer 2 BbgKWahlV einzureichen, dass die vorge-
schlagene Bewerberin oder der vorgeschlagene Bewerber wählbar 
ist.

 Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich ihre Zustim-
mung zur Kandidatur erklärt haben, müssen mir mit der Bescheini-
gung nach Satz 1 zusätzlich eine Versicherung an Eides statt 
nach dem Vordruckmuster der Anlage 8c zu § 32 Absatz 5 Nummer 
3 BbgKWahlV über ihre Staatsangehörigkeit und darüber vorlegen, 
dass sie in ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbar-
keit ausgeschlossen sind.

8. Zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber gemäß 
 § 33 BbgKWahlG
8.1 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Partei oder poli-

tischen Vereinigung und ihre Reihenfolge müssen in einer Ver-
sammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten 
Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder poli-
tischen Vereinigung in geheimer Abstimmung bestimmt worden 
sein (Mitgliederversammlung). Dies kann auch durch Delegierte 
geschehen, die von den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in ge-
heimer Wahl hierzu besonders gewählt worden sind (Delegier-
tenversammlung).

8.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlgebiet keine 
Organisation hat, können die Bewerberinnen und Bewerber sowie 
ihre Reihenfolge auch durch die im gesamten Amtsgebiet wahlbe-
rechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung oder 
deren Delegierte oder durch die für die Wahl zum Kreistag des 
Landkreises Uckermark wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder 
politischen Vereinigung oder deren Delegierte bestimmt werden.

8.3 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Wählergruppe sowie 
ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung der zum Zeitpunkt 
ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberech-
tigten Mitglieder der Wählergruppe (Mitgliederversammlung) 
oder, wenn die Wählergruppe nicht mitgliedschaftlich organisiert 
ist, in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts 
im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Anhängerinnen 
und Anhänger (Anhängerinnen- und Anhängerversammlung) 
der Wählergruppe in geheimer Abstimmung bestimmt worden 
sein. Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die von Mitglie-
dern oder Anhängerinnen und Anhängern (Satz 1) aus ihrer Mitte 
in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt worden sind (Dele-
giertenversammlung). Die Ausführungen zu Nummer 8.2 gelten für 
mitgliedschaftlich organisierte Wählergruppen entsprechend.

8.4 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Listenvereinigung 
sowie ihre Reihenfolge müssen in einer gemeinsamen Mitglieder- 
oder Delegiertenversammlung in geheimer Abstimmung bestimmt 
worden sein; im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 33 BbgK-
WahlG sinngemäß.

8.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhängerinnen und An-
hänger oder Delegierten von dem zuständigen Vorstand der Partei 
oder politischen Vereinigungen oder der oder dem Vertretungsbe-
rechtigten der Wählergruppe mit einer mindestens dreitägigen 
Frist entweder einzeln oder durch öffentliche Ankündigung zu laden.

8.6 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmberech-
tigte Teilnehmer der Versammlung ist für die geheime Wahl der 
Bewerberinnen und Bewerber sowie der Delegierten für die Dele-
giertenversammlung vorschlagsberechtigt. Den Bewerberinnen 
und Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. In der Versamm-
lung müssen sich mindestens drei Mitglieder, Anhängerinnen und 
Anhänger oder Delegierte an der Abstimmung beteiligen.

8.7 Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- oder Delegier-
tenversammlung ist eine Niederschrift nach dem Vordruckmuster 
9a zu § 32 Absatz 5 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem 
Wahlvorschlag beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die Art, 
der Ort und die Zeit der Versammlung, die Form der Einladung, die 
Anzahl der erschienenen Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger 
oder Delegierten sowie das Ergebnis der geheimen Wahl hervorge-
hen. Hierbei haben die Leiterin oder der Leiter der Versammlung 
und zwei von der Versammlung hierzu bestimmte Teilneh-
merinnen oder Teilnehmer an Eides statt zu versichern, dass die 
gesetzlichen Mindestanforderungen an eine demokratische Aufstel-
lung der Kandidatinnen und Kandidaten gemäß § 33 Absatz 5 BbgK-
WahlG beachtet worden sind.



AmtsblAtt für die Stadt Angermünde| 4 | 23. Februar 2024 | Nr. 2 | Woche 8

9. Unterstützungsunterschriften
9.1 Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschrif-

ten
9.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereinigungen, 

die am 21.08.2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im 
20. Deutschen Bundestag oder 7. Landtag Brandenburg durch min-
destens eine im Land Brandenburg gewählte Abgeordnete oder durch 
mindestens einen im Land Brandenburg gewählten Abgeordneten 
oder im Kreistag des Landkreises Uckermark durch mindestens eine 
Kreistagsabgeordnete oder durch mindestens einen Kreistagsabge-
ordneten oder in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt An-
germünde durch mindestens einen Stadtverordneten seit der letzten 
Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften befreit.

9.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 21.08.2023 auf-
grund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Kreistag des Land-
kreises Uckermark durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete oder 
durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in der Stadt-
verordnetenversammlung der Stadt Angermünde durch mindestens 
einen Stadtverordneten seit der letzten Wahl ununterbrochen vertre-
ten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften 
befreit.

9.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt ferner nicht für 
Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten 
Gruppierungen wenigstens eine der in Nummer 9.1.1 oder 9.1.2 ge-
nannten Voraussetzungen für die Befreiung von diesem Erfordernis 
erfüllt.

9.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und Einzelbewer-
bern, die am 21.08.2023 aufgrund eines Einzelwahlvorschlages im 
Kreistag des Landkreises Uckermark oder in der Stadtverordneten-
versammlung der Stadt Angermünde vertreten sind, sind von dem 
Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.

9.2 Wichtige Hinweise
9.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer 

Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer Einzelbewerberin oder 
eines Einzelbewerbers, die oder der nach der vorstehenden Nummer 
9.1 von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht be-
freit ist, sind 20 Unterstützungsunterschriften gemäß § 28a Absatz 1 
Ziffer 4 BbgKWahlG von im Wahlgebiet wahlberechtigten Personen 
beizufügen.

9.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift der wahl-
berechtigten Person ist spätestens bis zum 

 Mittwoch, den 03. April 2024, 16:00 Uhr
 bei der
 Wahlbehörde der Stadt Angermünde,
 Bürgerbüro, Markt 24 in 16278 Angermünde
 zu leisten. 
 Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer ehrenamtlichen 

Bürgermeisterin oder einem Bürgermeister im Land, vor einer No-
tarin oder einem Notar oder einer anderen zur Beglaubigung 
von Unterschriften ermächtigten Stelle geleistet werden. Die 
hierzu von mir auf Anforderung ausgegebenen Unterschriftslis-
ten (siehe Nummer 9.2.3) sind der Wahlbehörde (Stadt Anger-
münde, Wahlbüro, Markt 24 in 16278 Angermünde) spätestens bis 
zum

 Mittwoch, den 03. April 2024, 16:00 Uhr
 vorzulegen.
 Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind auf den von 

mir aufgelegten oder ausgegebenen amtlichen Formblättern 
für Unterschriftenlisten nach dem Vordruckmuster 6 zu § 32 Ab-
satz 4 Nummer 3 BbgKWahlV unter Beachtung folgender Vorschriften 
zu erbringen:

9.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des Wahlvor-

schlagsträgers sofort bei der Wahlbehörde der Stadt Anger-
münde, Wahlbüro (Zimmer 1.6), Markt 24 in 16278 Angermünde 
aufgelegt.

 Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie Anschrift 
einer jeden Bewerberin und eines jeden Bewerbers in er-
kennbarer Reihenfolge anzugeben. Daneben ist beim Wahlvor-
schlag einer Partei, politischen Vereinigung, Wählergruppe 
oder Listenvereinigung deren Name und, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwendet, auch diese, anzugeben. Außerdem hat der 
Wahlvorschlagsträger durch schriftliche Erklärung zu bestätigen, 
dass die Bewerberinnen und Bewerber sowie ihre Reihenfolge ge-
mäß § 33 BbgKWahlG bestimmt worden sind, oder eine Ausfertigung 
der Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberinnen und Be-
werber sowie ihre Reihenfolge vorzulegen.

 Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung sind ferner auch 
die Namen, und, sofern vorhanden, die Kurzbezeichnungen der an ihr 
beteiligten Gruppierungen anzugeben.

 Beim Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Ein-
zelbewerbers ist die Bezeichnung „Einzelwahlvorschlag“ anzuge-
ben.

 Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich unter den 
vorgenannten Voraussetzungen auch amtliche Formblätter für die 
Unterzeichnung des Wahlvorschlags bei einer ehrenamtlichen Bür-
germeisterin oder einem ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor 
einer Notarin oder einem Notar oder bei einer anderen zur Beglaubi-
gung ermächtigten Stelle ausgeben.

9.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wähler-
gruppen oder Listenvereinigungen dürfen erst nach der Bestimmung 
der Bewerberinnen und Bewerber sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 
BbgKWahlG unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterstützungs-
unterschriften sind ungültig.

9.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahlvorschlag 
für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Angermün-
de unterzeichnen. Hat eine Person für diese Wahl mehr als einen 
Wahlvorschlag unterzeichnet, so sind sämtliche von ihr für diese 
Wahl geleisteten Unterstützungsunterschriften ungültig.

9.2.6 Wahlkreisbezogene Wahlvorschläge dürfen nur von den in dem 
betreffenden Wahlkreis wahlberechtigte Personen unterzeichnet 
werden. Hat eine Person einen wahlkreisbezogenen Wahlvorschlag 
unterzeichnet, der für einen Wahlkreis gilt, in dem sie nicht wahlbe-
rechtigt ist, so ist ihre Unterschriftsleistung ungültig.

9.2.7 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gege-
ben sein. Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die Bewer-
berinnen und Bewerber selbst ist unzulässig.

9.2.8 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, Tag der Geburt 
und Anschrift der unterzeichnenden Person sowie das Datum der Un-
terschriftenleistung anzugeben. Die unterzeichnende Person hat sich 
vor der Unterschriftsleistung auszuweisen. Die Zurücknahme gültiger 
Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos.

9.2.9 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperlichen Behin-
derung einer Hilfe bei der Unterschriftsleistung bedarf, kann eine 
Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) bestimmen, die die Unter-
schriftsleistung vornimmt. Eine wahlberechtigte Person, die wegen 
einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusu-
chen, kann auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch Erklärung 
vor einem Beauftragten der Wahlbehörde ersetzen. Der Antrag kann 
bis zum Montag, den 01. April 2024, 16:00 Uhr schriftlich bei der 
Wahlbehörde gestellt werden.

9.2.10 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unterzeichnerinnen 
und Unterzeichner, die die Unterstützungsunterschrift auf der von 
mir aufgelegten oder ausgegebenen Unterschriftenliste leisten, zu 
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vermerken, dass sie im Wahlgebiet zum Zeitpunkt ihrer Unterschrifts-
leistung wahlberechtigt sind.

10. Mängelbeseitigung
 Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 04. April 2024, 12:00 Uhr, 

können Mängel, die sich auf die Zahl und Reihenfolge der Bewer-
berinnen und Bewerber beziehen, nicht mehr behoben und fehlende 
Unterstützungsunterschriften nicht mehr beigebracht werden. Das 
Gleiche gilt, wenn die Bewerberin oder der Bewerber so mangelhaft 
bezeichnet ist, dass ihre oder seine Identität nicht feststeht. Sonstige 
Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, können bis 
zu der Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge (§ 37 
Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt werden.

11. Zulassung der Wahlvorschläge
 Der Wahlausschuss beschließt am 11. April 2024 in öffentlicher 

Sitzung über die Zulassung der Wahlvorschläge. Im Übrigen wird auf 
§ 37 BbgKWahlG und §§ 38 und 39 BbgKWahlV verwiesen.

B. Wahl zum Ortsbeirat

1. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Altkünkendorf
 Die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 

8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Angermünde gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Orts-
teils Altkünkendorf mit folgenden Maßgaben sinngemäß:
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils 

Altkünkendorf ist das Gebiet dieses Ortsteils. Das Wahlgebiet 
bildet einen Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.
3. Sind bei der Wahl des Ortsbeirates drei Mitglieder zu wählen, 

können auf einem Wahlvorschlag abweichend von § 28 Absatz 1 
Satz 2 BbgKWahlG bis zu sechs Bewerberinnen und Bewerber 
enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar 
sind und im Ortsteil Altkünkendorf ihren ständigen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren 
Delegierte können auch die Bewerberinnen und Bewerber so-
wie ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils 
Altkünkendorf bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Alt-
künkendorf wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen 
Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durchführung einer 
Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die 
Anzahl der in der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglie-
der nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung 
ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 
entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, 
einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer Einzelbewer-
berin oder eines Einzelbewerbers, die oder der von dem Erforder-
nis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind keine 
Unterstützungsunterschriften beizufügen.

 Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch 
die Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen 
befreit, die am 21.08.2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahl-
vorschlags im Ortsbeirat des Ortsteils Altkünkendorf durch 
mindestens ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen 
vertreten sind; entsprechendes gilt für Einzelbewerberinnen und 
Einzelbewerber, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Orts-
teil Altkünkendorf vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, 
wenn mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die 

eingangs genannte Voraussetzung erfüllt.
 Im Übrigen gelten die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 9.1 

sinngemäß.

2. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Biesenbrow
 Die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 

8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Angermünde gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Orts-
teils Biesenbrow mit folgenden Maßgaben sinngemäß:
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Biesen-

brow ist das Gebiet dieses Ortsteils. Das Wahlgebiet bildet einen 
Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.
3. Sind bei der Wahl des Ortsbeirates drei Mitglieder zu wählen, 

können auf einem Wahlvorschlag abweichend von § 28 Absatz 1 
Satz 2 BbgKWahlG bis zu sechs Bewerberinnen und Bewerber 
enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar 
sind und im Ortsteil Biesenbrow ihren ständigen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren 
Delegierte können auch die Bewerberinnen und Bewerber sowie 
ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Biesen-
brow bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Biesenbrow 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung 
oder Wählergruppe nicht zur Durchführung einer Mitgliederver-
sammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in 
der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder nicht für die 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die 
Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, 
einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer Einzelbewer-
berin oder eines Einzelbewerbers, die oder der nicht von dem Er-
fordernis von Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind keine 
Unterstützungsunterschriften beizufügen.

 Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch 
die Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen be-
freit, die am 21.08.2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-
schlags im Ortsbeirat des Ortsteils Biesenbrow durch mindestens 
ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; 
entsprechendes gilt für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber, 
die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsteil Biesenbrow 
vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn mindestens 
eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte 
Voraussetzung erfüllt.

 Im Übrigen gelten die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 9.1 
sinngemäß.

3. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Bölkendorf
 Die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 

8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Angermünde gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Orts-
teils Bölkendorf mit folgenden Maßgaben sinngemäß:
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Bölken-

dorf ist das Gebiet dieses Ortsteils. Das Wahlgebiet bildet einen 
Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.
3. Sind bei der Wahl des Ortsbeirates drei Mitglieder zu wählen, 

können auf einem Wahlvorschlag abweichend von § 28 Absatz 1 
Satz 2 BbgKWahlG bis zu sechs Bewerberinnen und Bewerber 
enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar 
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sind und im Ortsteil Bölkendorf ihren ständigen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren 
Delegierte können auch die Bewerberinnen und Bewerber sowie 
ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Böl-
kendorf bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Bölkendorf 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung 
oder Wählergruppe nicht zur Durchführung einer Mitgliederver-
sammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in 
der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder nicht für die 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die 
Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, 
einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer Einzelbewer-
berin oder eines Einzelbewerbers, die oder der nicht von dem Er-
fordernis von Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind keine 
Unterstützungsunterschriften beizufügen.

 Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch 
die Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen be-
freit, die am 21.08.2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-
schlags im Ortsbeirat des Ortsteils Bölkendorf durch mindestens 
ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; 
entsprechendes gilt für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber, 
die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsteil Bölkendorf 
vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn mindestens 
eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte 
Voraussetzung erfüllt.

 Im Übrigen gelten die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 9.1 
sinngemäß.

4. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Bruchhagen
 Die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 

8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Angermünde gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Orts-
teils Bruchhagen mit folgenden Maßgaben sinngemäß:
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Bruchha-

gen ist das Gebiet dieses Ortsteils. Das Wahlgebiet bildet einen 
Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.
3. Sind bei der Wahl des Ortsbeirates drei Mitglieder zu wählen, 

können auf einem Wahlvorschlag abweichend von § 28 Absatz 1 
Satz 2 BbgKWahlG bis zu sechs Bewerberinnen und Bewerber 
enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar 
sind und im Ortsteil Bruchhagen ihren ständigen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren 
Delegierte können auch die Bewerberinnen und Bewerber sowie 
ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Bruch-
hagen bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Bruchhagen 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung 
oder Wählergruppe nicht zur Durchführung einer Mitgliederver-
sammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in 
der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder nicht für die 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die 
Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, 
einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer Einzelbewer-
berin oder eines Einzelbewerbers, die oder der nicht von dem Er-
fordernis von Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind keine 
Unterstützungsunterschriften beizufügen.

 Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch 
die Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen be-
freit, die am 21.08.2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-
schlags im Ortsbeirat des Ortsteils Bruchhagen durch mindestens 
ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; 
entsprechendes gilt für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber, 
die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsteil Bruchhagen 
vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn mindestens 
eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte 
Voraussetzung erfüllt.

 Im Übrigen gelten die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 9.1 
sinngemäß.

5. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Crussow
 Die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 

8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Angermünde gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Orts-
teils Crussow mit folgenden Maßgaben sinngemäß:
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Crussow ist 

das Gebiet dieses Ortsteils. Das Wahlgebiet bildet einen Wahl-
kreis.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.
3. Sind bei der Wahl des Ortsbeirates drei Mitglieder zu wählen, 

können auf einem Wahlvorschlag abweichend von § 28 Absatz 1 
Satz 2 BbgKWahlG bis zu sechs Bewerberinnen und Bewerber 
enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar 
sind und im Ortsteil Crussow ihren ständigen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren 
Delegierte können auch die Bewerberinnen und Bewerber so-
wie ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils 
Crussow bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Crussow 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung 
oder Wählergruppe nicht zur Durchführung einer Mitgliederver-
sammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in 
der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder nicht für die 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die 
Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, 
einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer Einzelbewer-
berin oder eines Einzelbewerbers, die oder der von dem Erforder-
nis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind drei 
Unterstützungsunterschriften beizufügen.

 Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch 
die Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen be-
freit, die am 21.08.2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-
schlags im Ortsbeirat des Ortsteils Crussow durch mindestens 
ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; 
entsprechendes gilt für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber, 
die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsteil Crussow 
vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn mindestens 
eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte 
Voraussetzung erfüllt.

 Im Übrigen gelten die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 
9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2, bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß.

6. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Dobberzin
 Die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 

8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Angermünde gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Orts-
teils Dobberzin mit folgenden Maßgaben sinngemäß:
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1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Dobberz-
in ist das Gebiet dieses Ortsteils. Das Wahlgebiet bildet einen 
Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.
3. Sind bei der Wahl des Ortsbeirates drei Mitglieder zu wählen, 

können auf einem Wahlvorschlag abweichend von § 28 Absatz 1 
Satz 2 BbgKWahlG bis zu sechs Bewerberinnen und Bewerber 
enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar 
sind und im Ortsteil Dobberzin ihren ständigen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren 
Delegierte können auch die Bewerberinnen und Bewerber sowie 
ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Dob-
berzin bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Dobberzin 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung 
oder Wählergruppe nicht zur Durchführung einer Mitgliederver-
sammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in 
der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder nicht für die 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die 
Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, 
einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer Einzelbewer-
berin oder eines Einzelbewerbers, die oder der von dem Erforder-
nis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind drei 
Unterstützungsunterschriften beizufügen.

 Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch 
die Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen be-
freit, die am 21.08.2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-
schlags im Ortsbeirat des Ortsteils Dobberzin durch mindestens 
ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; 
entsprechendes gilt für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber, 
die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsteil Dobberzin 
vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn mindestens 
eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte 
Voraussetzung erfüllt.

 Im Übrigen gelten die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 
9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2, bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß.

7. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Frauenhagen
 Gemäß § 54 Absatz 4 findet im Ortsteil Frauenhagen keine Ortsbei-

ratswahl statt. Die Wahlperiode für diesen gewählten Ortsbeirat en-
det erst mit dem Ende der nächsten allgemeinen Wahlperiode 2029. 
Der jetzige Ortsbeirat wurde am 25. Juni 2023 gewählt.

8. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Gellmersdorf
 Die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 

8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Angermünde gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Orts-
teils Gellmersdorf mit folgenden Maßgaben sinngemäß:
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Gellmers-

dorf ist das Gebiet dieses Ortsteils. Das Wahlgebiet bildet einen 
Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.
3. Sind bei der Wahl des Ortsbeirates drei Mitglieder zu wählen, 

können auf einem Wahlvorschlag abweichend von § 28 Absatz 1 
Satz 2 BbgKWahlG bis zu sechs Bewerberinnen und Bewerber 
enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar 
sind und im Ortsteil Gellmersdorf ihren ständigen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder der 

Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren 
Delegierte können auch die Bewerberinnen und Bewerber sowie 
ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Gell- 
mersdorf bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Gellmers-
dorf wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereini-
gung oder Wählergruppe nicht zur Durchführung einer Mitglieder-
versammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der 
in der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder nicht für 
die Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten 
die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, 
einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer Einzelbewer-
berin oder eines Einzelbewerbers, die oder der von dem Erforder-
nis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind keine 
Unterstützungsunterschriften beizufügen.

 Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind 
auch die Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergrup-
pen befreit, die am 21.08.2023 aufgrund eines zurechenbaren 
Wahlvorschlags im Ortsbeirat des Ortsteils Gellmersdorf durch 
mindestens ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen 
vertreten sind; entsprechendes gilt für Einzelbewerberinnen und 
Einzelbewerber, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Orts-
teil Gellmersdorf vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, 
wenn mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die 
eingangs genannte Voraussetzung erfüllt.

 Im Übrigen gelten die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 9.1 
sinngemäß.

9. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Görlsdorf
 Die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 

8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Angermünde gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Orts-
teils Görlsdorf mit folgenden Maßgaben sinngemäß:
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Görlsdorf ist 

das Gebiet dieses Ortsteils. Das Wahlgebiet bildet einen Wahl-
kreis.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.
3. Sind bei der Wahl des Ortsbeirates drei Mitglieder zu wählen, 

können auf einem Wahlvorschlag abweichend von § 28 Absatz 1 
Satz 2 BbgKWahlG bis zu sechs Bewerberinnen und Bewerber 
enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar 
sind und im Ortsteil Görlsdorf ihren ständigen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren 
Delegierte können auch die Bewerberinnen und Bewerber so-
wie ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils 
Görlsdorf bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Görlsdorf 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung 
oder Wählergruppe nicht zur Durchführung einer Mitgliederver-
sammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in 
der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder nicht für die 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die 
Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, 
einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer Einzelbewer-
berin oder eines Einzelbewerbers, die oder der von dem Erforder-
nis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind keine 
Unterstützungsunterschriften beizufügen.

 Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch 
die Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen be-
freit, die am 21.08.2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-
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schlags im Ortsbeirat des Ortsteils Görlsdorf durch mindestens 
ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; 
entsprechendes gilt für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber, 
die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsteil Görlsdorf 
vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn mindestens 
eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte 
Voraussetzung erfüllt.

 Im Übrigen gelten die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 9.1 
sinngemäß.

10. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Greiffenberg
 Die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 

8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Angermünde gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Orts-
teils Greiffenberg mit folgenden Maßgaben sinngemäß:
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Greiffen-

berg ist das Gebiet dieses Ortsteils. Das Wahlgebiet bildet einen 
Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.
3. Sind bei der Wahl des Ortsbeirates drei Mitglieder zu wählen, 

können auf einem Wahlvorschlag abweichend von § 28 Absatz 1 
Satz 2 BbgKWahlG bis zu sechs Bewerberinnen und Bewerber 
enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar 
sind und im Ortsteil Greiffenberg ihren ständigen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren 
Delegierte können auch die Bewerberinnen und Bewerber sowie 
ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Greif-
fenberg bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Greiffenberg 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung 
oder Wählergruppe nicht zur Durchführung einer Mitgliederver-
sammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in 
der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder nicht für die 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die 
Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, 
einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer Einzelbewer-
berin oder eines Einzelbewerbers, die oder der von dem Erforder-
nis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind drei 
Unterstützungsunterschriften beizufügen.

 Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch 
die Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen be-
freit, die am 21.08.2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-
schlags im Ortsbeirat des Ortsteils Greiffenberg durch mindestens 
ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; 
entsprechendes gilt für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber, 
die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsteil Greiffenberg 
vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn mindestens 
eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte 
Voraussetzung erfüllt.

 Im Übrigen gelten die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 
9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß.

11. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Günterberg
 Die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 

8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Angermünde gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Orts-
teils Günterberg mit folgenden Maßgaben sinngemäß:
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Günter-

berg ist das Gebiet dieses Ortsteils. Das Wahlgebiet bildet einen 
Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.
3. Sind bei der Wahl des Ortsbeirates drei Mitglieder zu wählen, 

können auf einem Wahlvorschlag abweichend von § 28 Absatz 1 
Satz 2 BbgKWahlG bis zu sechs Bewerberinnen und Bewerber 
enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar 
sind und im Ortsteil Günterberg ihren ständigen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren 
Delegierte können auch die Bewerberinnen und Bewerber sowie 
ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Gün-
terberg bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Günterberg 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung 
oder Wählergruppe nicht zur Durchführung einer Mitgliederver-
sammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in 
der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder nicht für die 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die 
Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, 
einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer Einzelbewer-
berin oder eines Einzelbewerbers, die oder der nicht von dem Er-
fordernis von Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind keine 
Unterstützungsunterschriften beizufügen.

 Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch 
die Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen be-
freit, die am 21.08.2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-
schlags im Ortsbeirat des Ortsteils Günterberg durch mindestens 
ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; 
entsprechendes gilt für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber, 
die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsteil Günterberg 
vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn mindestens 
eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte 
Voraussetzung erfüllt.

 Im Übrigen gelten die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 9.1 
sinngemäß.

12. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Herzsprung
 Die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 

8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Angermünde gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Orts-
teils Herzsprung mit folgenden Maßgaben sinngemäß:
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Herzsprung 

ist das Gebiet dieses Ortsteils. Das Wahlgebiet bildet einen 
Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.
3. Sind bei der Wahl des Ortsbeirates drei Mitglieder zu wählen, 

können auf einem Wahlvorschlag abweichend von § 28 Absatz 1 
Satz 2 BbgKWahlG bis zu sechs Bewerberinnen und Bewerber 
enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar 
sind und im Ortsteil Herzsprung ihren ständigen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren 
Delegierte können auch die Bewerberinnen und Bewerber sowie 
ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Herz-
sprung bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Herzsprung 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung 
oder Wählergruppe nicht zur Durchführung einer Mitgliederver-
sammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in 
der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder nicht für die 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die 
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Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend.
6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, 

einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer Einzelbewer-
berin oder eines Einzelbewerbers, die oder der nicht von dem Er-
fordernis von Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind keine 
Unterstützungsunterschriften beizufügen.

 Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch 
die Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen be-
freit, die am 21.08.2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-
schlags im Ortsbeirat des Ortsteils Herzsprung durch mindestens 
ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; 
entsprechendes gilt für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber, 
die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsteil Herzsprung 
vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn mindestens 
eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte 
Voraussetzung erfüllt.

 Im Übrigen gelten die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 9.1 
sinngemäß.

13. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Kerkow
 Die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 

8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Angermünde gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Orts-
teils Kerkow mit folgenden Maßgaben sinngemäß:
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Kerkow ist 

das Gebiet dieses Ortsteils. Das Wahlgebiet bildet einen Wahl-
kreis.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.
3. Sind bei der Wahl des Ortsbeirates drei Mitglieder zu wählen, 

können auf einem Wahlvorschlag abweichend von § 28 Absatz 1 
Satz 2 BbgKWahlG bis zu sechs Bewerberinnen und Bewerber 
enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar 
sind und im Ortsteil Kerkow ihren ständigen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren 
Delegierte können auch die Bewerberinnen und Bewerber so-
wie ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils 
Kerkow bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Kerkow 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung 
oder Wählergruppe nicht zur Durchführung einer Mitgliederver-
sammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in 
der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder nicht für die 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die 
Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, 
einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer Einzelbewer-
berin oder eines Einzelbewerbers, die oder der nicht von dem Er-
fordernis von Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind drei 
Unterstützungsunterschriften beizufügen.

 Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch 
die Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen be-
freit, die am 21.08.2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-
schlags im Ortsbeirat des Ortsteils Kerkow durch mindestens ein 
Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; 
entsprechendes gilt für Einzelbewerberinnen und Einzelbewer-
ber, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsteil Kerkow 
vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn mindestens 
eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte 
Voraussetzung erfüllt.

 Im Übrigen gelten die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 
9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß.

14. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Mürow
 Die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 

8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Angermünde gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Orts-
teils Mürow mit folgenden Maßgaben sinngemäß:
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Mürow ist 

das Gebiet dieses Ortsteils. Das Wahlgebiet bildet einen Wahl-
kreis.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.
3. Sind bei der Wahl des Ortsbeirates drei Mitglieder zu wählen, 

können auf einem Wahlvorschlag abweichend von § 28 Absatz 1 
Satz 2 BbgKWahlG bis zu sechs Bewerberinnen und Bewerber 
enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar 
sind und im Ortsteil Mürow ihren ständigen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren 
Delegierte können auch die Bewerberinnen und Bewerber so-
wie ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils 
Mürow bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Mürow 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung 
oder Wählergruppe nicht zur Durchführung einer Mitgliederver-
sammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in 
der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder nicht für die 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die 
Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, 
einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer Einzelbewer-
berin oder eines Einzelbewerbers, die oder der nicht von dem Er-
fordernis von Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind drei 
Unterstützungsunterschriften beizufügen.

 Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch 
die Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen be-
freit, die am 21.08.2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-
schlags im Ortsbeirat des Ortsteils Mürow durch mindestens ein 
Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; 
entsprechendes gilt für Einzelbewerberinnen und Einzelbewer-
ber, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsteil Mürow 
vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn mindestens 
eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte 
Voraussetzung erfüllt.

 Im Übrigen gelten die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 
9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß.

15. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Neukünkendorf
 Die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 

8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Angermünde gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Orts-
teils Neukünkendorf mit folgenden Maßgaben sinngemäß:
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Neukünken-

dorf ist das Gebiet dieses Ortsteils. Das Wahlgebiet bildet einen 
Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.
3. Sind bei der Wahl des Ortsbeirates drei Mitglieder zu wählen, 

können auf einem Wahlvorschlag abweichend von § 28 Absatz 1 
Satz 2 BbgKWahlG bis zu sechs Bewerberinnen und Bewerber 
enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar 
sind und im Ortsteil Neukünkendorf ihren ständigen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren 
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Delegierte können auch die Bewerberinnen und Bewerber sowie 
ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Neu-
künkendorf bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Neu-
künkendorf wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen 
Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durchführung einer 
Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die 
Anzahl der in der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglie-
der nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung 
ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 
entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, 
einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer Einzelbewer-
berin oder eines Einzelbewerbers, die oder der nicht von dem Er-
fordernis von Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind keine 
Unterstützungsunterschriften beizufügen.

 Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind 
auch die Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergrup-
pen befreit, die am 21.08.2023 aufgrund eines zurechenbaren 
Wahlvorschlags im Ortsbeirat des Ortsteils Neukünkendorf durch 
mindestens ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen 
vertreten sind; entsprechendes gilt für Einzelbewerberinnen und 
Einzelbewerber, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Orts-
teil Neukünkendorf vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, 
wenn mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die 
eingangs genannte Voraussetzung erfüllt.

 Im Übrigen gelten die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 9.1 
sinngemäß.

16. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Schmargendorf
 Die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 

8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Angermünde gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Orts-
teils Schmargendorf mit folgenden Maßgaben sinngemäß:
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Schmargen-

dorf ist das Gebiet dieses Ortsteils. Das Wahlgebiet bildet einen 
Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.
3. Sind bei der Wahl des Ortsbeirates drei Mitglieder zu wählen, 

können auf einem Wahlvorschlag abweichend von § 28 Absatz 1 
Satz 2 BbgKWahlG bis zu sechs Bewerberinnen und Bewerber 
enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar 
sind und im Ortsteil Schmargendorf ihren ständigen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren 
Delegierte können auch die Bewerberinnen und Bewerber so-
wie ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils 
Schmargendorf bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil 
Schmargendorf wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politi-
schen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durchführung ei-
ner Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst 
die Anzahl der in der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mit-
glieder nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung 
ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 
entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, 
einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer Einzelbewer-
berin oder eines Einzelbewerbers, die oder der nicht von dem Er-
fordernis von Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind keine 
Unterstützungsunterschriften beizufügen.

 Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind 
auch die Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergrup-

pen befreit, die am 21.08.2023 aufgrund eines zurechenbaren 
Wahlvorschlags im Ortsbeirat des Ortsteils Schmargendorf durch 
mindestens ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen 
vertreten sind; entsprechendes gilt für Einzelbewerberinnen und 
Einzelbewerber, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Orts-
teil Schmargendorf vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, 
wenn mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die 
eingangs genannte Voraussetzung erfüllt.

 Im Übrigen gelten die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 9.1 
sinngemäß.

17. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Schmiedeberg
 Die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 

8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Angermünde gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Orts-
teils Schmiedeberg mit folgenden Maßgaben sinngemäß:
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Schmiede-

berg ist das Gebiet dieses Ortsteils. Das Wahlgebiet bildet einen 
Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.
3. Sind bei der Wahl des Ortsbeirates drei Mitglieder zu wählen, 

können auf einem Wahlvorschlag abweichend von § 28 Absatz 1 
Satz 2 BbgKWahlG bis zu sechs Bewerberinnen und Bewerber 
enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar 
sind und im Ortsteil Schmiedeberg ihren ständigen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren 
Delegierte können auch die Bewerberinnen und Bewerber so-
wie ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils 
Schmiedeberg bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil 
Schmiedeberg wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politi-
schen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durchführung ei-
ner Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst 
die Anzahl der in der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mit-
glieder nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung 
ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 
entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, 
einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer Einzelbewer-
berin oder eines Einzelbewerbers, die oder der nicht von dem Er-
fordernis von Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind keine 
Unterstützungsunterschriften beizufügen.

 Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind 
auch die Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergrup-
pen befreit, die am 21.08.2023 aufgrund eines zurechenbaren 
Wahlvorschlags im Ortsbeirat des Ortsteils Schmiedeberg durch 
mindestens ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen 
vertreten sind; entsprechendes gilt für Einzelbewerberinnen und 
Einzelbewerber, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Orts-
teil Schmiedeberg vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, 
wenn mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die 
eingangs genannte Voraussetzung erfüllt.

 Im Übrigen gelten die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 9.1 
sinngemäß.

18. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Steinhöfel
 Die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 

8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Angermünde gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Orts-
teils Steinhöfel mit folgenden Maßgaben sinngemäß:
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Steinhö-
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fel ist das Gebiet dieses Ortsteils. Das Wahlgebiet bildet einen 
Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.
3. Sind bei der Wahl des Ortsbeirates drei Mitglieder zu wählen, 

können auf einem Wahlvorschlag abweichend von § 28 Absatz 1 
Satz 2 BbgKWahlG bis zu sechs Bewerberinnen und Bewerber 
enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar 
sind und im Ortsteil Steinhöfel ihren ständigen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren 
Delegierte können auch die Bewerberinnen und Bewerber sowie 
ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Ste-
inhöfel bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Steinhöfel 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung 
oder Wählergruppe nicht zur Durchführung einer Mitgliederver-
sammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in 
der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder nicht für die 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die 
Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, 
einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer Einzelbewer-
berin oder eines Einzelbewerbers, die oder der nicht von dem Er-
fordernis von Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind keine 
Unterstützungsunterschriften beizufügen.

 Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch 
die Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen 
befreit, die am 21.08.2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahl-
vorschlags im Ortsbeirat des Ortsteils Steinhöfel durch mindes-
tens ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten 
sind; entsprechendes gilt für Einzelbewerberinnen und Einzelbe-
werber, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsteil Stein- 
höfel vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn min-
destens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs 
genannte Voraussetzung erfüllt.

 Im Übrigen gelten die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 9.1 
sinngemäß.

19. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Stolpe
 Die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 

8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Angermünde gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Orts-
teils Stolpe mit folgenden Maßgaben sinngemäß:
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Stolpe ist 

das Gebiet dieses Ortsteils. Das Wahlgebiet bildet einen Wahl-
kreis.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.
3. Sind bei der Wahl des Ortsbeirates drei Mitglieder zu wählen, 

können auf einem Wahlvorschlag abweichend von § 28 Absatz 1 
Satz 2 BbgKWahlG bis zu sechs Bewerberinnen und Bewerber 
enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar 
sind und im Ortsteil Stolpe ihren ständigen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren 
Delegierte können auch die Bewerberinnen und Bewerber sowie 
ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Stolpe 
bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Stolpe wahlberech-
tigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wähl-
ergruppe nicht zur Durchführung einer Mitgliederversammlung 
ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Stadt 

Angermünde wahlberechtigten Mitglieder nicht für die Durchfüh-
rung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Ausfüh-
rungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, 
einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer Einzelbewer-
berin oder eines Einzelbewerbers, die oder der nicht von dem Er-
fordernis von Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind keine 
Unterstützungsunterschriften beizufügen.

 Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch 
die Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen be-
freit, die am 21.08.2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-
schlags im Ortsbeirat des Ortsteils Stolpe durch mindestens ein 
Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; 
entsprechendes gilt für Einzelbewerberinnen und Einzelbewer-
ber, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsteil Stolpe 
vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn mindestens 
eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte 
Voraussetzung erfüllt.

 Im Übrigen gelten die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 9.1 
sinngemäß.

20. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Welsow
 Die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 

8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Angermünde gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Orts-
teils Welsow mit folgenden Maßgaben sinngemäß:
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Welsow ist 

das Gebiet dieses Ortsteils. Das Wahlgebiet bildet einen Wahl-
kreis.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.
3. Sind bei der Wahl des Ortsbeirates drei Mitglieder zu wählen, 

können auf einem Wahlvorschlag abweichend von § 28 Absatz 1 
Satz 2 BbgKWahlG bis zu sechs Bewerberinnen und Bewerber 
enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar 
sind und im Ortsteil Welsow ihren ständigen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren 
Delegierte können auch die Bewerberinnen und Bewerber so-
wie ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils 
Welsow bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Welsow 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung 
oder Wählergruppe nicht zur Durchführung einer Mitgliederver-
sammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in 
der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder nicht für die 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die 
Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, 
einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer Einzelbewer-
berin oder eines Einzelbewerbers, die oder der nicht von dem Er-
fordernis von Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind keine 
Unterstützungsunterschriften beizufügen.

 Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch 
die Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen be-
freit, die am 21.08.2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-
schlags im Ortsbeirat des Ortsteils Welsow durch mindestens 
ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; 
entsprechendes gilt für Einzelbewerberinnen und Einzelbewer-
ber, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsteil Welsow 
vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn mindestens 
eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte 
Voraussetzung erfüllt.
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 Im Übrigen gelten die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 9.1 
sinngemäß.

21. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Wilmersdorf
 Die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 

8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Angermünde gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Orts-
teils Wilmersdorf mit folgenden Maßgaben sinngemäß:
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Wilmers-

dorf ist das Gebiet dieses Ortsteils. Das Wahlgebiet bildet einen 
Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.
3. Sind bei der Wahl des Ortsbeirates drei Mitglieder zu wählen, 

können auf einem Wahlvorschlag abweichend von § 28 Absatz 1 
Satz 2 BbgKWahlG bis zu sechs Bewerberinnen und Bewerber 
enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar 
sind und im Ortsteil Wilmersdorf ihren ständigen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren 
Delegierte können auch die Bewerberinnen und Bewerber sowie 
ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Wil- 
mersdorf bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Wilmers-
dorf wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereini-
gung oder Wählergruppe nicht zur Durchführung einer Mitglieder-
versammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der 
in der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder nicht für 
die Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten 
die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, 
einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer Einzelbewer-
berin oder eines Einzelbewerbers, die oder der nicht von dem Er-
fordernis von Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind keine 
Unterstützungsunterschriften beizufügen.

 Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch 
die Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen be-
freit, die am 21.08.2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-
schlags im Ortsbeirat des Ortsteils Wilmersdorf durch mindestens 
ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; 
entsprechendes gilt für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber, 
die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsteil Wilmersdorf 
vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn mindestens 
eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte 
Voraussetzung erfüllt.

 Im Übrigen gelten die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 9.1 
sinngemäß.

22. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Wolletz
 Die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 

8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Angermünde gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Orts-
teils Wolletz mit folgenden Maßgaben sinngemäß:
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Wolletz ist 

das Gebiet dieses Ortsteils. Das Wahlgebiet bildet einen Wahl-
kreis.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.
3. Sind bei der Wahl des Ortsbeirates drei Mitglieder zu wählen, 

können auf einem Wahlvorschlag abweichend von § 28 Absatz 1 
Satz 2 BbgKWahlG bis zu sechs Bewerberinnen und Bewerber 
enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar 
sind und im Ortsteil Wolletz ihren ständigen Wohnsitz oder ge-

wöhnlichen Aufenthalt haben.
5. Die in der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder der 

Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren 
Delegierte können auch die Bewerberinnen und Bewerber so-
wie ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils 
Wolletz bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Wolletz 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung 
oder Wählergruppe nicht zur Durchführung einer Mitgliederver-
sammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in 
der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder nicht für die 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die 
Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, 
einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer Einzelbewer-
berin oder eines Einzelbewerbers, die oder der nicht von dem Er-
fordernis von Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind keine 
Unterstützungsunterschriften beizufügen.

 Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch 
die Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen be-
freit, die am 21.08.2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-
schlags im Ortsbeirat des Ortsteils Wolletz durch mindestens ein 
Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; 
entsprechendes gilt für Einzelbewerberinnen und Einzelbewer-
ber, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsteil Wolletz 
vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn mindestens 
eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte 
Voraussetzung erfüllt.

 Im Übrigen gelten die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 9.1 
sinngemäß.

23. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Zuchenberg
 Die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 

8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Angermünde gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Orts-
teils Zuchenberg mit folgenden Maßgaben sinngemäß:
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Zuchen-

berg ist das Gebiet dieses Ortsteils. Das Wahlgebiet bildet einen 
Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.
3. Sind bei der Wahl des Ortsbeirates drei Mitglieder zu wählen, 

können auf einem Wahlvorschlag abweichend von § 28 Absatz 1 
Satz 2 BbgKWahlG bis zu sechs Bewerberinnen und Bewerber 
enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar 
sind und im Ortsteil Zuchenberg ihren ständigen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren 
Delegierte können auch die Bewerberinnen und Bewerber so-
wie ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils 
Zuchenberg bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Zu-
chenberg wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen 
Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durchführung einer 
Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die 
Anzahl der in der Stadt Angermünde wahlberechtigten Mitglie-
der nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung 
ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 
entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, 
einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer Einzelbewer-
berin oder eines Einzelbewerbers, die oder der nicht von dem Er-
fordernis von Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind keine 
Unterstützungsunterschriften beizufügen.
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 Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch 
die Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen be-
freit, die am 21.08.2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-
schlags im Ortsbeirat des Ortsteils Zuchenberg durch mindestens 
ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; 
entsprechendes gilt für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber, 
die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsteil Zuchenberg 
vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn mindestens 
eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte 
Voraussetzung erfüllt.

 Im Übrigen gelten die Ausführungen in Buchstabe A Nummer 9.1 
sinngemäß.

III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen

 Zu gegebener Zeit werden die Vordrucke digital auf der Internetseite 

https://www.angermuende.de/buergerservice/wahlen zur Verfügung 
gestellt.

 Um die Erfassung von Wahlvorschlägen zu erleichtern, wird unter der 
Adresse https://afm.brandenburg.de/intelliform/forms/lwl/kw/
index ein Online-Portal zur Verfügung gestellt, über das Sie formu-
largestützt Ihren Wahlvorschlag erfassen können.

 Unabhängig von der Art der Wahl (Kreistagswahl, Wahl der Gemein-
devertretung etc.) ist der Formularserver ab sofort erreichbar. Dazu 
können Sie folgende Links verwenden:

 Für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung und Ortsbeiräte 
 https://afm.brandenburg.de/intelliform/forms/lwl/kw/
 anlage_5a/index.

S. Rolke 
Wahlleiterin

Die Wahlleiterin Stadt Angermünde

Bekanntmachung der Wahlleiterin für die Wahl der hauptamtlichen Bürgermeisterin/
des hauptamtlichen Bürgermeisters der Stadt Angermünde am 09. Juni 2024

Gemäß § 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes (Bbg-
KWahlG) und § 31 Absatz 2 Satz 2 bis 4 und Absatz 3 der Brandenburgischen 
Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache ich zur Wahl der hauptamtli-
chen Bürgermeisterin/des hauptamtlichen Bürgermeisters der Stadt Anger-
münde Folgendes bekannt:

I. Tag der Hauptwahl und der etwaigen Stichwahl sowie 
 Wahlzeit
 Gemäß des § 74 Absatz 1 Satz 2 i. V. m. § 64 Absatz 2 BbgKWahlG hat 

die Landrätin des Landkreises Uckermark als zuständige Aufsichtsbehör-
de am 27. November 2023 als Tag für die Hauptwahl der hauptamtlichen 
Bürgermeisterin/des hauptamtlichen Bürgermeisters Sonntag, den 
09. Juni 2024 und als Tag für die etwa notwendig werdende Stichwahl 
Sonntag, den 30. Juni 2024 festgesetzt. Die Hauptwahl und die etwai-
ge Stichwahl finden nach § 43 BbgKWahlV in der Zeit von 08.00 Uhr bis 
18.00 Uhr statt.

II. Wahlgebiet
 Wahlgebiet für die Wahl der hauptamtlichen Bürgermeisterin/des 

hauptamtlichen Bürgermeisters ist die Stadt Angermünde einschließlich 
aller Ortsteile.

III. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
 Nachdem die Landrätin des Landkreises Uckermark den Wahltermin 

für die vorgenannte Wahl bestimmt hat, fordere ich gemäß § 31 Ab-
satz 2 Satz 2 BbgKWahlV auf, die Wahlvorschläge für die Wahl der 
hauptamtlichen Bürgermeisterin/des hauptamtlichen Bürger-
meisters möglichst frühzeitig einzureichen. Ergänzend hierzu weise 
ich auf Folgendes hin:

A. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist

1. Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereinigungen, 
Wählergruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden (§ 69 Ab-
satz 1 BbgKWahlG). Daneben können Parteien, politische Vereinigungen 
und Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag als Listen-
vereinigung einreichen (§ 63 i. V. m. § 32 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlG). 
Sie dürfen sich jedoch bei jeder Wahl nur an einer Listenvereinigung 
beteiligen; die Beteiligung an einer Listenvereinigung schließt einen  

eigenständigen Wahlvorschlag aus (§ 32 Absatz 1 Satz 2 und 3 BbgK-
WahlG).

2. Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig eingereicht werden. 
Sie müssen gemäß § 69 Absatz 2 BbgKWahlG spätestens bis Don-
nerstag, dem 04. April 2024, 12.00 Uhr, bei der

 Wahlleiterin der Stadt Angermünde
 Markt 24
 16278 Angermünde
 (Sitz: Rathaus, Zimmer 1.6)
 schriftlich eingereicht werden.

B. Inhalt der Wahlvorschläge

1. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 5b zu § 33 
Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht werden. Sie müssen enthalten
a) den Namen, die Vornamen, den Beruf oder die Tätigkeit, den Tag der 

Geburt, den Geburtsort, die Staatsangehörigkeit und die Anschrift 
einer Bewerberin oder eines Bewerbers,

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung 
den vollständigen Namen der einreichenden Partei oder politischen 
Vereinigung sowie die geläufige Kurzbezeichnung in Buchstaben; der 
im Wahlvorschlag angegebene Name der Partei oder politischen Ver-
einigung muss mit dem Namen übereinstimmen, den diese im Lande 
führt,

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der ein-
reichenden Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese. Aus dem Namen muss hervorgehen, dass 
es sich um eine Wählergruppe handelt. Der Name und die etwaige 
Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen von Parteien oder politi-
schen Vereinigungen oder deren Kurzbezeichnung enthalten,

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen der 
Listenvereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch diese; zusätzlich sind die Namen und, sofern vorhanden, auch 
die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Parteien, politischen 
Vereinigungen und Wählergruppen anzugeben.

e) Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Ein-
zelbewerbers darf nur Namen der Bewerberin oder des Bewerbers 
enthalten.
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2. Jeder Wahlvorschlag darf nur eine Bewerberin oder einen Bewerber 
enthalten.

3. Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und Telekommunika-
tionsanschluss und die E-Mail-Adresse der Vertrauensperson und der 
stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. Als Vertrauensperson 
kann auch die Bewerberin oder der Bewerber benannt werden. Soweit 
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson 
und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, berechtigt, ver-
bindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzu-
nehmen.

4. Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung 
muss in jedem Fall von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahl-
gebiet zuständigen Vorstandes, darunter der oder dem Vorsitzenden oder 
einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter, unterzeichnet sein.

 Der Wahlvorschlag einer Wählergruppe muss von der oder dem 
Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die Vertretungsberechti-
gung ist auf mein Verlangen nachzuweisen.

 Der Wahlvorschlag einer Listenvereinigung muss von jeder an ihr 
beteiligten Partei, politischen Vereinigung und Wählergruppe entspre-
chend unterzeichnet sein.

 Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzel-
bewerbers muss von dieser oder diesem unterzeichnet sein.

5. Wichtige Beschränkungen
 Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem Wahlvorschlag 

für die Wahl zur hauptamtlichen Bürgermeisterin oder zum hauptamt-
lichen Bürgermeister benannt sein. Die Bewerberin oder der Bewerber 
auf dem Wahlvorschlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen 
Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zur Wahl antritt.

C. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerberin oder 
 Bewerber

1. Die Benennung als Bewerberin oder Bewerber auf einem Wahlvorschlag 
einer Partei, politischen Vereinigung, Wählergruppe oder Listen-
vereinigung ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:
a) Die Bewerberin oder der Bewerber muss gemäß § 65 Absatz 2 

bis 4 BbgKWahlG wählbar sein.
b) Die Bewerberin oder der Bewerber muss durch eine Versamm-

lung zur Aufstellung der Bewerberin oder des Bewerbers ge-
mäß § 33 BbgKWahlG bestimmt worden sein (siehe Nummer 3).

c) Die Bewerberin oder der Bewerber muss der Benennung auf dem 
Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. Die Zustimmung ist nach 
dem Muster der Anlage 7b zu § 33 Absatz 2 Nummer 1 BbgKWahlV 
abzugeben. Wird der Wahlvorschlag von einer Partei eingereicht, 
hat die Bewerberin oder der Bewerber in der Zustimmungserklärung 
zudem ihre oder seine Parteimitgliedschaft anzugeben oder zu erklä-
ren, dass sie oder er parteilos ist.

 Die in Buchstabe a) und c) genannten Voraussetzungen gelten ferner für 
Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber.

2. Zur Wählbarkeit von Deutschen und von Unionsbürgern
2.1 Gemäß § 65 Absatz 2 BbgKWahlG sind alle Personen wählbar, die

a) Deutsche oder Unionsbürgerinnen oder Unionsbürger sind,
b) am Tag der Hauptwahl, also am 09. Juni 2024, das 18. Lebensjahr 

vollendet haben,
c) in der Bundesrepublik Deutschland ihren ständigen Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthalt haben.
 Bei der Wahl der hauptamtlichen Bürgermeisterin oder des hauptamt-

lichen Bürgermeisters haben die Bewerberinnen/Bewerber gegenüber 
der Wahlbehörde an Eides statt zu versichern, dass sie nicht nach § 65 
Absatz 3 BbgKWahlG von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind.

 Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 65 Absatz 3 BbgKWahlG 
nicht wählbar, wenn sie oder er

a) gemäß § 11 Absatz 2 Nummer 1 oder 2 BbgKWahlG von der Wähl-
barkeit ausgeschlossen ist,

b) infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Beklei-
dung öffentlicher Ämter nicht besitzt,

c) aus dem Beamtenverhältnis entfernt, dem das Ruhegehalt aber-
kannt oder gegen den in einem dem Disziplinarverfahren entspre-
chenden Verfahren durch die Europäische Union, in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
eine entsprechende Maßnahme verhängt worden ist, in den auf die 
Unanfechtbarkeit der Maßnahme oder Entscheidung folgenden fünf 
Jahren oder

d) wegen einer vorsätzlichen Tat durch ein deutsches Gericht oder 
durch die rechtsprechende Gewalt eines anderen Mitgliedstaats 
der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaats des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zu einer Frei-
heitsstrafe verurteilt worden ist, die bei einem Beamten den Verlust 
der Beamtenrechte zur Folge hätte, in den auf die Unanfechtbarkeit 
der Maßnahme oder Entscheidung folgenden fünf Jahren.

 Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 65 Absatz 4 BbgK-
WahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
a) eine der vier Voraussetzungen des gemäß § 65 Absatzes 3 BbgK-

WahlG erfüllt oder
b) infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung im 

Herkunftsmitgliedsstaat die Wählbarkeit nicht besitzt.
2.2. Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerberin oder für jeden 

Bewerber eine Bescheinigung der Wahlbehörde nach dem Muster der 
Anlage 8b zu § 33 Absatz 2 Nummer 2 BbgKWahlV einzureichen, dass 
die vorgeschlagene Bewerberin oder der vorgeschlagene Bewerber wähl-
bar ist.

 Unionsbürgerinnen oder Unionsbürger, die schriftlich ihre Zustim-
mung zur Benennung als Bewerber erklärt haben, müssen mir mit der 
Bescheinigung nach Satz 1 zusätzlich eine Versicherung an Eides 
statt nach dem Muster der Anlage 8c zu § 33 Absatz 2 Nummer 3 
BbgKWahlV über ihre Staatsangehörigkeit und darüber vorlegen, dass 
sie in ihrem Herkunftsmitgliedsstaat nicht von der Wählbarkeit 
ausgeschlossen sind.

3. Zur Aufstellung der Bewerberin oder des Bewerbers gemäß § 33 
BbgKWahlG

3.1. Die Bewerberin oder der Bewerber einer Partei oder politi-
schen Vereinigung muss in einer Versammlung der zum Zeitpunkt 
ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtig-
ten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung in geheimer 
Abstimmung bestimmt worden sein (Mitgliederversammlung). Dies 
kann auch durch Delegierte geschehen, die von den Mitgliedern (Satz 1) 
aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt worden 
sind (Delegiertenversammlung).

3.2. Die Bewerberin oder der Bewerber einer Wählergruppe muss 
in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im ge-
samten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Wählergruppe 
(Mitgliederversammlung) oder, wenn die Wählergruppe nicht mit-
gliedschaftlich organisiert ist, in einer Versammlung der zum Zeitpunkt 
ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten 
Anhängerinnen und Anhänger der Wählergruppe (Anhängerinnen- 
und Anhängerversammlung) in geheimer Abstimmung bestimmt 
worden sein. Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die von den 
Mitgliedern oder Anhängerinnen und Anhänger (Satz 1) aus ihrer Mitte 
in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt worden sind (Delegier-
tenversammlung).

3.3. Die Bewerberin oder der Bewerber einer Listenvereinigung 
muss in einer gemeinsamen Mitglieder- oder Delegiertenversammlung 
in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein; im Übrigen gelten die 
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Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß.
3.4. Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhängerinnen und An-

hänger oder Delegierten von dem zuständigen Vorstand der Partei oder 
politischen Vereinigung oder der oder dem Vertretungsberechtigten der 
Wählergruppe mit einer mindestens dreitägigen Frist entweder ein-
zeln oder durch öffentliche Ankündigung zu laden.

3.5. Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmberechtigte Teil-
nehmer der Versammlung ist für die geheime Wahl der Bewerberinnen 
oder des Bewerbers und der Delegierten für die Delegiertenversamm-
lung vorschlagsberechtigt. Den Bewerberinnen und Bewerbern ist 
Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der Versammlung in ange-
messener Zeit vorzustellen. In der Versammlung müssen sich mindes-
tens drei Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte an 
der Abstimmung beteiligen.

3.6. Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- oder Delegierten-
versammlung ist eine Niederschrift nach dem Muster der Anlage 9b 
zu § 33 Absatz 2 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem Wahlvor-
schlag beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die Art, der Ort und 
die Zeit der Versammlung, die Form der Einladung, die Anzahl der er-
schienenen Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierten 
sowie das Ergebnis der geheimen Wahl hervorgehen. Hierbei haben 
die Leiterin oder der Leiter der Versammlung und zwei von der 
Versammlung bestimmte Teilnehmerinnen und Teilnehmer an 
Eides statt zu versichern, dass die gesetzlichen Mindestanforderungen 
an eine demokratische Kandidatenaufstellung gemäß § 33 Absatz 5  
BbgKWahlG beachtet worden sind.

D. Unterstützungsunterschriften

1. Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften

1.1. Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereinigungen, die 
am Tag der Bekanntmachung aufgrund eines eigenen Wahlvorschlags im 
20. Deutschen Bundestag oder im 7. Landtag Brandenburg durch min-
destens eine im Land Brandenburg gewählte Abgeordnete oder einen 
im Land Brandenburg gewählten Abgeordneten oder im Kreistag des 
Landkreises Uckermark oder in der Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Angermünde durch mindestens ein Mitglied seit der letzten Wahl 
ununterbrochen vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstüt-
zungsunterschriften befreit

1.2. Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am Tag der Bekanntma-
chung aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlages im Kreistag des 
Landkreises Uckermark oder in der Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Angermünde durch mindestens ein Mitglied seit der letzten Wahl 
ununterbrochen vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstüt-
zungsunterschriften befreit.

1.3. Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt ferner nicht für 
Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten 
Gruppierungen wenigstens eine der in Nummer 1.1. oder 1.2. genannten 
Voraussetzungen für die Befreiung von diesem Erfordernis erfüllt.

1.4. Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber, 
die am Tag der Bekanntmachung aufgrund eines Einzelwahlvorschlags 
im Kreistag des Landkreises Uckermark oder in der Stadtverordneten-
versammlung der Stadt Angermünde vertreten sind, sind von dem Erfor-
dernis von Unterstützungsunterschriften befreit.

2. Wichtige Hinweise
2.1. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer 

Wählergruppe, einer Listenvereinigung oder eines Einzelbewerbers, 
die oder der nicht nach der vorstehenden Nummer 1 Buchstabe D von 
dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind min-
destens 44 Unterstützungsunterschriften von wahlberechtigten 
Personen beizufügen.

2.2.  Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift der wahlbe-
rechtigten Person ist spätestens bis zum

 Mittwoch, den 03. April 2024, 16:00 Uhr
 bei der Wahlbehörde mit folgender Anschrift zu leisten:
 Stadt Angermünde, Bürgerbüro, Markt 24 in 16278 Angermünde
 Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer ehrenamtlichen 

Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen Bürgermeister im 
Land Brandenburg, vor einer Notarin oder einem Notar oder einer an-
deren zur Beglaubigung von Unterschriften ermächtigten Stelle 
geleistet werden.

2.3. Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind auf den von mir 
auferlegten oder ausgegebenen amtlichen Formblättern für Unter-
schriftenlisten nach dem Muster der Anlage 6 zu § 32 Absatz 4 Num-
mer 3 BbgKWahlV unter Beachtung folgender Vorschriften zu erbringen:

2.3.1. Die Formblätter für die Unterstützungsunterschriften werden von mir 
auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers sofort bei der zu-
ständigen Wahlbehörde zur Verfügung gestellt.

 Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen (bei mehre-
ren der Rufname oder die Rufnamen) sowie Anschrift einer je-
den Bewerberin oder eines jeden Bewerbers anzugeben. 
Daneben ist beim Wahlvorschlag einer Partei, politischen 
Vereinigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung deren 
Name und sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese 
anzugeben.

 Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch schriftliche Erklärung 
zu bestätigen, dass die Bewerberin oder der Bewerber gemäß § 33 
BbgKWahlG bestimmt worden ist oder eine Ausfertigung der Nie-
derschrift über die Bestimmung der Bewerberin oder des Bewerbers 
vorzulegen.

 Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung sind ferner auch 
die Namen und, sofern vorhanden, die Kurzbezeichnungen der an ihr 
beteiligten Gruppierungen anzugeben.

 Beim Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines 
Einzelbewerbers ist die Bezeichnung „Einzelwahlvorschlag“ an-
zugeben.

 Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich unter den 
vorgenannten Voraussetzungen auch amtliche Formblätter für die 
Unterzeichnung des Wahlvorschlags bei einer ehrenamtlichen Bür-
germeisterin oder einem ehrenamtlichen Bürgermeister im Land 
Brandenburg, vor einer Notarin oder einem Notar oder einer ande-
ren zur Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben.

2.3.2. Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wähler-
gruppen oder Listenvereinigungen dürfen erst nach der Bestimmung 
der Bewerberinnen oder des Bewerbers nach § 33 BbgKWahlG unter-
zeichnet werden. Vorher geleistete Unterstützungsunterschriften sind 
ungültig.

2.3.3. Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahlvorschlag 
für die Wahl zur hauptamtlichen Bürgermeisterin oder zum hauptamt-
lichen Bürgermeister der Stadt Angermünde unterzeichnen. Hat eine 
Person für diese Wahl mehr als einen Wahlvorschlag unterzeichnet, 
so sind sämtliche von ihr für diese Wahl geleisteten Unterstützungs-
unterschrift ungültig.

2.3.4. Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gege-
ben sein. Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die Bewer-
berin oder den Bewerber selbst ist unzulässig.

2.3.5. Neben der Unterschrift sind Familien- und Vorname (bei mehreren 
Vornamen der Rufname oder die Rufnamen), Tag der Geburt und 
Anschrift der unterzeichnenden Person sowie das Datum der Unter-
schriftsleistung anzugeben. Die unterzeichnende Person hat sich vor 
der Unterschriftsleistung auszuweisen. Die Zurücknahme gültiger 
Unterschriften ist wirkungslos.

2.3.6. Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperlichen Behinde-
rung einer Hilfe bei der Unterschriftsleistung bedarf, kann eine Person 
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ihres Vertrauens (Hilfsperson) bestimmen, die die Unterschriftsleis-
tung vornimmt. Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer Be-
hinderung nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, kann 
auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch Erklärung vor einem 
Beauftragten der Wahlbehörde ersetzen. Der Antrag kann bis zum 
Montag, den 01. April 2024, 16:00 Uhr, schriftlich bei der Wahlbe-
hörde gestellt werden.

2.3.7. Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unterzeichnerinnen 
und Unterzeichner, die die Unterstützungsunterschrift auf der von mir 
aufgelegten oder ausgegebenen Unterschriftliste leisten, zu vermer-
ken, dass sie zum Zeitpunkt ihrer Unterschriftsleistung wahlberechtigt 
sind.

E. Mängelbeseitigung, Rücktritt von Bewerbern, Änderung und 
Zurückziehung von Wahlvorschlägen

 Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 04. April 2024, 12:00 Uhr, können 
die in § 36 Absatz 2 BbgKWahlG aufgeführten Mängel nicht mehr beho-
ben und fehlende Unterstützungsunterschriften nicht mehr beigebracht 
werden. Das gleiche gilt, wenn die Bewerberin oder der Bewerber so 
mangelhaft bezeichnet ist, dass ihre oder seine Identität nicht feststeht. 
Sonstige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, kön-
nen bis zur Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge gemäß 
§ 37 Absatz 1 BbgKWahlG beseitigt werden.

F. Zulassung der Wahlvorschläge

 Der Wahlausschuss beschließt am 11. April 2024 um 14.00 Uhr in 
öffentlicher Sitzung über die Zulassung der Wahlvorschläge. Im Übrigen 
wird auf § 37 Absatz 1, 2 und 5 bis 7 BbgKWahlG und §§ 38 und 39 
BbgKWahlV verwiesen.

G. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen

 Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderlichen Vordrucke 
werden grundsätzlich von mir beschafft und können bei mir angefor-
dert werden.

 Ich bin telefonisch unter 03331/2600-22 oder per E-Mail unter wahl-
leiter@angermuende.de erreichbar.

 Zusätzlich besteht die Möglichkeit im Internet auf die entsprechenden 
Formulare zuzugreifen. Näheres hierzu finden Sie unter 

 https://afm.brandenburg.de/intelliform/forms/lwl/kw/index. 
 Des Weiteren finden Sie die Formulare auch auf der Internetseite un-

ter https://www.angermuende.de/.

Angermünde, den 12. Februar 2024

S. Rolke
Wahlleiterin

Auflösungsentscheidung gemäß § 54 Abs. 1 Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz  
(BbgKWahlG) für den Ortsbeirat Görlsdorf der Stadt Angermünde

Hiermit erkläre ich gemäß § 54 Abs. 1 BbgKWahlG die Auflösung des Ortsbeirates  des   Ortsteils   Görlsdorf   der   Stadt   Angermünde  zum 01.02.2024.
Eine einzelne Neuwahl vor dem Termin der landesweiten Kommunalwahlen am 09.06.2024 findet aufgrund des § 54 Absatz 2 in Verbindung mit § 84 Absatz 1 
BbgKWahlG nicht statt.

Angermünde, den 05.02.2024

Achte Satzung 
zur Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes 

Digitale Kommunen Brandenburg 
vom 5. Dezember 2023

Aufgrund des § 18 Satz 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschafts-
arbeit im Land Brandenburg (GKGBbg) vom 10. Juli 2014 (GVBI. 1 Nr. 32), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Zweiten Gesetzes zur Stärkung der 
kommunalen Zusammenarbeit vom 19. Juni 2019 (GVBI. 1 Nr. 38, S. 1), hat 
die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Digitale Kommunen Bran-
denburg in ihrer 11. Sitzung am 5. Dezember 2023 folgende Änderung der 
Verbandssatzung beschlossen:

Artikel 1
Änderungen der Verbandssatzung

Die Verbandssatzung des Zweckverbandes Digitale Kommunen Brandenburg 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. April 2020 (Amtsblatt für Bran-
denburg, 2020, Nummer 14, Seite 290), zuletzt geändert durch die Siebente 
Satzung zur Änderung der Verbandssatzung vom 24. Mai 2023 (Amtsblatt für 
Brandenburg, 2023, Nummer 20, Seite 494), wird wie folgt geändert:
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1.  Anlage 1 wird wie folgt gefasst:

 „Verbandsmitglieder nach § 2 Satz 1 sind:

 1.  Amt Bad Wilsnack/Weisen
 2.  Amt Biesenthal-Barnim
 3.  Amt Brieskow-Finkenheerd
 4.  Amt Brück
 5.  Amt Dahme/Mark
 6.  Amt Elsterland
 7.  Amt Friesack
 8.  Amt Gransee und Gemeinden
 9.  Amt Kleine Elster (Niederlausitz)
10.  Amt Lebus
11.  Amt Lindow (Mark)
12.  Amt Nennhausen
13.  Amt Neustadt (Dosse)
14.  Amt Neuzelle
15.  Amt Niemegk
16.  Amt Peitz/Picnjo
17.  Amt Rhinow
18.  Amt Schlaubetal
19.  Amt Wusterwitz
20.  Gemeinde Birkenwerder
21.  Gemeinde Eichwalde
22.  Gemeinde Fehrbellin
23.  Gemeinde Glienicke/Nordbahn
24.  Gemeinde Großbeeren
25.  Gemeinde Heideblick
26.  Gemeinde Heidesee
27.  Gemeinde Kolkwitz
28.  Gemeinde Märkische Heide
29.  Gemeinde Michendorf
30.  Gemeinde Mühlenbecker Land
31.  Gemeinde Nuthetal
32.  Gemeinde Oberkrämer
33.  Gemeinde Panketal
34.  Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin
35.  Gemeinde Schipkau
36.  Gemeinde Schöneiche bei Berlin
37.  Gemeinde Schönwalde-Glien
38.  Gemeinde Schorfheide
39.  Gemeinde Schwielowsee
40.  Gemeinde Tauche
41.  Gemeinde Uckerland
42.  Gemeinde Waltersdorf
43.  Gemeinde Wusterhausen/Dosse
44.  Gemeinde Wustermark
45.  Gemeinde Zeuthen
46.  Landeshauptstadt Potsdam
47.  Landkreis Oberhavel
48.  Stadt Altlandsberg
49.  Stadt Angermünde

50.  Stadt Bad Belzig
51.  Stadt Bad Freienwalde (Oder)
52.  Stadt Beelitz
53.  Stadt Bernau bei Berlin
54.  Stadt Brandenburg an der Havel
55.  Stadt Cottbus/Chóśebuz
56.  Stadt Doberlug-Kirchhain
57.  Stadt Eisenhüttenstadt
58.  Stadt Falkensee
59.  Stadt Friedland
60.  Stadt Fürstenberg/Havel
61.  Stadt Großräschen
62.  Stadt Guben
63.  Stadt Hohen Neuendorf
64.  Stadt Ketzin Havel
65.  Stadt Königs Wusterhausen
66.  Stadt Kremmen
67.  Stadt Kyritz
68.  Stadt Lauchhammer
69.  Stadt Luckenwalde
70.  Stadt Ludwigsfelde
71.  Stadt Mittenwalde
72.  Stadt Nauen
73.  Stadt Neuruppin
74.  Stadt Oranienburg
75.  Stadt Premnitz
76.  Stadt Pritzwalk
77.  Stadt Senftenberg/Zfy Komorow
78.  Stadt Sonnewalde
79.  Stadt Spremberg/Grodk
80.  Stadt Strausberg
81.  Stadt Teltow
82.  Stadt Velten
83.  Stadt Vetschau/Spreewald
84.  Stadt Werder (Havel)
85.  Stadt Werneuchen
86.  Stadt Wittenberge
87.  Stadt Wittstock/Dosse
88.  Stadt Zossen
89.  Städte- und Gemeindebund Brandenburg e.V.
90.  Verbandsgemeinde Liebenwerda
91.  Zweckverband Bauhof TKS.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung im Amts-
blatt für Brandenburg in Kraft. Cottbus, den 14.02.2024

Oliver Bölke
Verbandsleitung

– Ende der amtlichen Bekanntmachungen –
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Stellenausschreibung

Sie suchen eine neue Herausforderung und die Möglichkeit, Ihre Ideen und 
Erfahrungen im Bereich der Stadtentwicklung einzubringen?
Die Stadt Angermünde im Landkreis Uckermark hat als Mittelzentrum mit 
rund 14.500 Einwohnern eine überörtliche Funktion. Sie bietet neben der 
Lage an zwei Großschutzgebieten und dem UNESCO Weltnaturerbe „Bu-
chenwald Grumsin“ auch eine lebenswerte Wohnumgebung, bei der insbe-
sondere die historische Altstadt hervorzuheben ist.
Durch die zentrale Lage Angermündes mit sehr gutem Bahnanschluss und 
Knotenpunkt zwischen den Metropolräumen Berlin und Stettin möchte sich 
die Stadt als Mittelzentrum weiterentwickeln. Enge Kooperation mit inno-
vativen Partnern in der Region ergeben ideale Voraussetzungen für Anger-
münde, sich im Kontext einer Kleinstadt dem transformativen Wandel zur 
Nachhaltigkeit zu stellen und die Entwicklung von sozialen und ökologisch 
nachhaltigen Quartieren umzusetzen.
Sie verfügen über strategisch-konzeptionelles Denken, Verhandlungsge-
schick und ausgeprägte Eigeninitiative? Außerdem haben Sie Ideen zum Aus-
bau der sozialen Infrastruktur für zukünftige Generationen sowie Erfahrun-
gen im Bereich der Immobilien oder Grundstücks- und Wohnungswirtschaft 
und sind gegenüber technischen Innovationen und den Herausforderungen 
einer modernen, dienstleistungsorientierten Verwaltung aufgeschlossen?
Wir suchen eine Persönlichkeit, die neben den anfallenden Verwaltungs-
aufgaben auch die stadtstrukturellen und baulichen Belange unserer Stadt 
weiterentwickelt.
Sie fühlen sich angesprochen? Dann bewerben Sie sich bei uns!
Die Stadt Angermünde schreibt zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet 
die Stelle als

Sachbearbeiter*in Hochbau und Immobilienbewirtschaftung 
(m/w/d)

aus.

Die Stelle im Umfang von 39 Wochenstunden wird nach der E10 des TVöD 
bewertet und umfasst folgende Schwerpunktaufgaben:
– Erarbeitung von Bedarfsprogrammen und Leistungsbeschreibungen
– Steuerung von komplexen Bauprojekten über alle Stufen und Bereiche
– Vorbereitung und Durchführung von öffentlichen Ausschreibungsverfah-

ren mit Gestaltung von entsprechenden Verträgen, dabei auch Mitwir-
kung bei der Erstellung und Prüfung von Entwürfen und Leistungsver-
zeichnissen

– Aufstellen und Verfolgen der Termin-, Kosten- und Budgetplanung
– Verantwortung für die Überwachung, die Abnahme und die Abrechnung 

der Leistungen der Ingenieur-, Gutachter und Bauverträge
– Steuerung und Begleitung der erforderlichen Genehmigungs- und Finan-

zierungsverfahren
– Abstimmung der Planung mit den anderen Fachbereichen und Planungs-

trägern sowie von der Planung Betroffenen

– Abstimmung und Realisierung von Bauprojekten, dabei insbesondere 
die Wahrnehmung von Bauherrenaufgaben und Mitwirkung bei der Bau-
leitung bis hin zur Abnahme und Gewährleistungsverfolgung

– Überwachung und Kontrolle von Verwaltungsaufträgen an die Kommu-
nales Gebäudemanagement (KGMA) und deren Umsetzung in Abstim-
mung mit den jeweiligen Fachbereichen und deren Budgets

Damit überzeugen Sie uns:
– abgeschlossenes Studium (Master) im Bereich des Bauingenieurwesen 

oder vergleichbarer Abschluss
– Zusatzqualifikation im Bereich Immobilien oder Grundstücks- und Woh-

nungswirtschaft wünschenswert
– Kenntnisse im Vergaberecht für öffentliche Auftraggeber
– selbständige, strukturierte, vorausschauende Arbeitsweise
– Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke, sicheres Auftreten, Durchset-

zungsvermögen
– ausgeprägte Konfliktfähigkeit und hohes Maß an Belastbarkeit
– Entscheidungsfreudigkeit, Flexibilität und Einsatzbereitschaft
– Führerschein der Klasse B

Das bieten wir Ihnen:
– eine ansprechende und zuverlässige Beschäftigung zu attraktiven Kon-

ditionen
– Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch eine flexible Arbeitszeitge-

staltung sowie Teilzeitarbeit im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten
– eine zentrale Lage sowie gute Verkehrsanbindung an die öffentlichen 

Verkehrsmittel
– Einarbeitung in Ihre abwechslungsreichen und anspruchsvollen Tätig-

keiten
– vielfältige fachliche und außerfachliche Fort- und Weiterbildungsmaß-

nahmen
– betriebliche Altersversorgung über die Zusatzversorgungskasse KvBbg
– Jahressonderzahlung und 30 Tage Urlaub
– Fahrradleasing

Bei Interesse richten Sie bitte Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterla-
gen zu den benannten Einstellungsvoraussetzungen bis zum 27.02.2024 be-
vorzugt per E-Mail an: bewerbungen@angermuende.de (zusammengefasst 
in einer Datei im PDF-Format)
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Weitere Auskünfte zur Stellenausschreibung erteilt Herr Berenz unter Tel. 
03331/ 260071.

Bewerbungskosten werden durch die Stadt Angermünde nicht erstattet 
Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgesandt, wenn ein ausreichend 
frankierter Rückumschlag beigefügt wurde. Die entsprechenden Daten-
schutzhinweise finden Sie unter www.angermuende.de

Stellenausschreibung

Die Stadt Angermünde schreibt zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet 
die Stelle als

Sachbearbeiter/-in Liegenschaften (m/w/d)

aus.

Die Stelle mit 39 Wochenstunden ist nach dem TVöD mit der E9b bewertet 
und umfasst folgende Schwerpunkte:

– Vertretung der Stadt Angermünde bei Liegenschaftsvermessungen und 
Grenzverhandlungen

– Einholen von Genehmigungen, die für den Abschluss von Verträgen bzw. 
abgeschlossene Verträge notwendig sind wie z. B. Vollmachten, Geneh-
migungen der Rechtsaufsichtsbehörde

– Bearbeitung und Verarbeitung von Grundbuch- und Katasterangelegen-
heiten, Rangrücktrittserklärungen, Löschungsbewilligungen, Grund-
stücksvereinigungen,

– Erarbeitung und abschließende Bearbeitung von Vorlagen im Zusam-
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menhang mit Grundstücksangelegenheiten für Entscheidungsgremien
– Geltendmachung von Ansprüchen auf kommunale Grundstücke
– Wahrnahme der Eigentümerfunktion gegenüber Dritter
– Bearbeitung aller Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

Damit überzeugen Sie uns:
– Abschluss als Verwaltungsfachwirt oder einen gleichwertigen Ab-

schluss mit der Qualifizierung zum gehobenen Verwaltungsdienst
– umfassende Rechts- und Verwaltungskenntnisse (auch im Haushalts-

recht)
– gute Orts- und Menschenkenntnisse
– Führerscheinklasse B

Das bieten wir Ihnen:
– eine ansprechende und zuverlässige Beschäftigung zu attraktiven Kon-

ditionen
– Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch eine flexible Arbeitszeitge-

staltung sowie Teilzeitarbeit im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten
– eine zentrale Lage sowie gute Verkehrsanbindung an die öffentlichen 

Verkehrsmittel

– Einarbeitung in Ihre abwechslungsreichen und anspruchsvollen Tätig-
keiten

– vielfältige fachliche und außerfachliche Fort- und Weiterbildungsmaß-
nahmen

– betriebliche Altersversorgung über die Zusatzversorgungskasse KvBbg
– Jahressonderzahlung und 30 Tage Urlaub
– Fahrradleasing

Bei Interesse richten Sie bitte Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unter-
lagen zu den benannten Einstellungsvoraussetzungen bis zum 27.02.2024
per E-Mail an: bewerbungen@angermuende.de (zusammengefasst in einer 
Datei im PDF-Format)
Weitere Auskünfte zur Stellenausschreibung erteilt Herr Berenz unter Tel. 
03331/ 260071.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Bewerbungskosten werden durch die Stadt Angermünde nicht erstattet. 
Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgesandt, wenn ein ausreichend 
frankierter Rückumschlag beigefügt wurde. Die entsprechenden Daten-
schutzhinweise finden Sie unter www.angermuende.de

Stellenausschreibung

Die Stadt Angermünde sucht 

Erzieher*innen (m/w/d)
 
zur Betreuung von Kindern in den 8 Einrichtungen der Stadt Angermünde.
 
Die unbefristeten Stellen im Umfang von 30 Wochenstunden sind mit der 
S 08a des TVöD bewertet. 

Sie umfassen folgende Schwerpunktaufgaben:

•	 eigenständige	pädagogische	Bildung	und	Erziehung	der	Kinder	entspre-
chend dem KitaG des Landes Brandenburg und der pädagogischen Kon-
zeption der jeweiligen Einrichtung 

•	 die	Bildungs-	und	Erziehungspartnerschaft	mit	den	Eltern	
•	 die	Planung,	Durchführung	und	Nachbereitung	pädagogischer	Prozesse

Damit überzeugen Sie uns:

•	 Ausbildung	als	staatlich	anerkannte*r	Erzieher*in	mit	entsprechendem	
Fachwissen beim Umgang mit Kindern aller Altersstufen oder eine Aus-
bildung gem. den §§ 9 und 10 der Kita-Personalverordnung 

•	 Verantwortungsbewusstsein,	 Selbstständigkeit,	 Einsatzbereitschaft,	
Teamgeist und Kommunikationsfähigkeit 

•	 Beherrschen	eines	Musikinstrumentes	sowie	Wohnortnähe	wären	wün-
schenswert

•	 Bereitschaft	zum	flexiblen	Einsatz	in	den	Kindertagesstätten	der	Stadt	
Angermünde 

•	 Führerschein	Klasse	B
•	 Belehrung	nach	§	43	Infektionsschutzgesetz	(nicht	älter	als	3	Monate)	

oder gültiges Gesundheitszeugnis, ärztliche Bescheinigung zur gesund-
heitlichen Eignung für die Erziehertätigkeit (insbesondere das Vorhan-
densein des Masernschutz), Erste-Hilfe-Nachweis am Kind, Vorlage 
eines erweiterten Führungszeugnisses (nicht älter als 3 Monate) (Un-
terlagen können im Einstellungsfall nachgereicht werden)

Das bieten wir Ihnen:

•	 eine	ansprechende	und	zuverlässige	Beschäftigung	zu	attraktiven	Kon-
ditionen 

•	 Vereinbarkeit	von	Beruf	und	Familie	durch	eine	flexible	Arbeitszeitge-
staltung im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten

•	 Einarbeitung	in	 Ihre	abwechslungsreichen	und	anspruchsvollen	Tätig-
keiten

•	 vielfältige	fachliche	und	außerfachliche	Fort-	und	Weiterbildungsmaß-
nahmen

•	 betriebliche	Altersversorgung	über	die	Zusatzversorgungskasse	KvBbg
•	 Jahressonderzahlung	und	30	Tage	Urlaub	sowie	zwei	Regenerationsta-

ge pro Jahr
•	 Fahrradleasing

Bei Interesse richten Sie bitte Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unter-
lagen zu den benannten Einstellungsvoraussetzungen bis zum 05.03.2024 
 

per E-Mail an: bewerbungen@angermuende.de
(zusammengefasst in einer Datei im PDF-Format)

 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Weitere Auskünfte zur Stellenausschreibung erteilt Frau Schmidt unter Tel. 
03331/260032. 
Bewerbungskosten werden durch die Stadt Angermünde nicht erstattet. 
Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgesandt, wenn ein ausreichend 
frankierter Rückumschlag beigefügt wurde.
 
Die entsprechenden Datenschutzhinweise finden Sie unter www.angermu-
ende.de
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Begrüßungsgeld für Neugeborene

Die Stadtverwaltung Angermünde informiert, dass aufgrund des Beschlusses 
der Stadtverordnetenversammlung aus November 2013 für jedes gemeldete 
Neugeborene von Angermünde auf Antrag ein Begrüßungsgeld in Höhe von 
50,00 € an die personensorgeberechtigte Mutter gezahlt wird. 
Antragsformulare sind bei der Stadtverwaltung Angermünde, Markt 24, im 
Fachbereich Soziales und im Einwohnermeldeamt sowie im Internet unter 

www.angermuende.de (Bürgerservice  Formularverwaltung) erhältlich.
Ansprechpartner:
Kristin Hilges
FB Jugend, Kultur, Soziales
Telefon: 03331/2600-92
E-Mail: k.hilges@angermuende.de

Ehrung verdienter Personen

Die Stadtverwaltung informiert, dass alle Bürger und Bürgerinnen, Vereine 
und Institutionen bis zum 01.03.2024 die Gelegenheit erhalten Vorschläge 
für Ehrungen verdienter Personen beim Bürgermeister einzureichen.
Auswählen kann man zwischen dem 
– Antrag für die Einreichung eines Vorschlags verdienter Personen zur 

Weiterleitung an eine höherrangige Ebene (bitte beachten Sie die ent-
sprechenden Erläuterungen zu den Grundsätzen als Anlage zum Antrag) 
und dem 

– Antrag für die Einreichung eines Vorschlages zur Ehrung verdienter Per-
sonen, Vereine, Institutionen oder Unternehmen der Stadt Angermünde 
durch die Eintragung in das „Goldene Buch“ (bitte beachten Sie die 
entsprechende Richtlinie)

Entsprechende Anträge bzgl. der Einreichung eines Vorschlages zur – Ehrung 
durch den „Ehrenpreis des Bürgermeisters“ können bis zum 31.05. einge-
reicht werden.
Die entsprechenden Antragsformulare sind bei der Stadtverwaltung Anger-
münde, Markt 24, im Fachbereich Soziales sowie im Internet unter www.an-
germuende.de (Bürgerservice  Formularverwaltung  Ehrungen) erhältlich. 

Ansprechpartner:
Kristin Hilges
FB Jugend, Kultur, Soziales
Telefon: 03331/2600-92
E-Mail: k.hilges@angermuende.de


